
Sehr geehrte Eltern, 
wir weisen Sie hiermit auf den Betreuungsumfang im Hort des Schuljahres 2021/2022 hin. 
Dieser erstreckt sich auf den Zeitraum der Monate September 2021 bis August 2022.  
Im Hortantrag ist fälschlicherweise im Betreuungsumfang der Betreuungszeitraum regulär von 
August 2021 bis Juli 2022 angegeben worden.  
Um finanzielle Nachteile für Sie zu vermeiden sollten Sie einen formlosen Antrag auf Änderung des  
Beginns des Betreuungszeitraumes stellen und diesen an die Stadtverwaltung Markt 1 Fachdienst 
Soziales und Schulen per E-Mail, Fax oder Brief bis zum 18.06.2021 stellen.   
 

Formulierungsvorschlag unsererseits: 

 

 

Name: …………………………………                                                                                            Datum: ……………….. 

Adresse: …………………..………. 

…………………………………………. 

  

 

 

Stadtverwaltung Altenburg 
Markt 1 
Fachdienst Soziales und Schulen 
SB Hort 
 
04600  Altenburg 
 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bitten wir Sie um Änderung des Betreuungszeitraumes für unser Kind ……………………………………… , 

welches den Hort der Grundschule Wilhelm Busch besucht. 

Der Betreuungszeitraum soll für unser Kind am 01.09.2021 beginnen. 

Wir bitten dies zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

..……………………………………………………….. 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 

 

 


